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Beratungsvorlage AIU/076/2016 
 
 
 
Amt: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung   
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Ergebnis 

Ausschuss für Infrastruktur und 
Umwelt 

29.11.2016 N - Vorberatung  

Gemeinderat 13.12.2016 Ö - Beschlussfassung  

 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung 
von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben der Stadt 

Freudenstadt vom 05.10.1999 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Aufgrund der beschlossenen Gebührenkalkulation 2017/2018 zur dezentralen Ab-
wasserbeseitigung (Vorlage AIU 073/2016) wird die Satzung über die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben der Stadt Freudenstadt vom 
05.10.1999, zuletzt geändert am 09.12.2014, entsprechend Punkt 2 geändert. 
 

2. Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), der 
§§ 4, 11 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbin-
dung mit den §§ 2, 8, 11, 13, 14 und 17 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der 
Stadt Freudenstadt am 13.12.2016 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben der Stadt Freuden-
stadt vom 05.10.1999, zuletzt geändert am 13.12.2011, beschlossen: 

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:       Ja   Nein 
 
Vgl. Gebührenkalkulation 2017/2018 der Abwasserbeseitigung (Vorlage AIU/073/2016) 
 
Finanzierung: 
 
Verwaltungshaushalt 2016  
Haushaltsstelle:        Euro 
 
Vermögenshaushalt 2016  
Haushaltsstelle:        Euro 
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Sachverhalt: 
 
Dezentrale Abwasserbeseitigung – Satzungsänderung entsprechend der Änderungs-
satzung (s. Anlage 1) 
 
Anlass für die Überarbeitung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Gruben der Stadt Freudenstadt vom 05.10.1999, zuletzt geändert am 
13.12.2011, ist die Gebührenkalkulation 2017/2018 für die dezentrale Abwasserbeseitigung. 
 
Es wird vorgeschlagen die Satzung entsprechend anzupassen und beil. Änderungssatzung 
(Anlage 1) zu beschließen. Die vorgeschlagenen Änderungen sind in der beigefügten Sat-
zung zur Änderung der Abwassersatzung (Anlage 1) farbig markiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Gruben der Stadt Freudenstadt vom 05.10.1999 
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